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Bewerbung an der CVJM-Hochschule 

 
Einer Bewerbung ist immer ein Besuch an der CVJM-Hochschule vorausgegangen. Dazu 
bieten wir Informationstagungen an. 

Einer Bewerbung um Aufnahme in einen Bachelor-Studiengang (Formular) müssen folgende 
Unterlagen beigefügt werden:  
 

• Tabellarischer Lebenslauf mit Angabe des Schulabschlusses, mit Foto 
(+ digitales Foto an info@cvjm-hochschule.de) 

 

• Kopien des Zeugnisses der allgemeinen Hochschulreife oder der Fachhochschulreife 
oder der fachgebundenen Hochschulreife oder der Meisterprüfung oder Nachweis einer 
mindestens vierjährigen hauptberuflichen Tätigkeit nach einem staatlich anerkannten 
Ausbildungsabschluss (z. B. Fachschule)  

 

• Stellungnahme zum christlichen Profil der CVJM-Hochschule (s. Leitbild) und Auskunft 
über die Motivation zum Studium und ehrenamtliche Mitarbeit in CVJM oder 
Gemeinde 

 

• Anschriften von zwei Personen, aus dem Bereich der ehrenamtlichen Tätigkeit, die die 
CVJM-Hochschule um eine Stellungnahme zur Eignung der Bewerberin / des Bewerbers 
bitten kann (Bewerbungsformular) 

 

• Praktikumsbericht (max. drei Seiten), in dem die ausgeführten Tätigkeiten (ggf. in 
verschiedenen Praktikumsstellen) dargestellt werden, über eigene Erfahrungen berichtet 
und eine Selbsteinschätzung hinsichtlich der entdeckten Begabungen und des 
Lernbedarfs vorgenommen wird 

 

• Bescheinigung über die Zugehörigkeit zu einer christlichen Gemeinde 
 

• Ggf. Nachweis der an anderen Hochschulen erbrachten Leistungen 
 
 
Bewerbungen sollen bis zum 30. April eingegangen sein. Sollten es Ihnen bis zu diesem 
Termin nicht möglich sein, alle Unterlagen vollständig einzureichen, bitten wir Sie, uns die 
vorhandenen Bewerbungsunterlagen zu senden und die noch fehlenden Unterlagen so schnell 
wie möglich nachzureichen. Bitte verzichten Sie auf Bewerbungsmappen. Ende Mai wird über die 
Zulassung entschieden. In begründeten Fällen sind nachträgliche Bewerbungen und 
Zulassungen möglich.  
 

 


